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Gebührenordnung 

 

Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2024 

 
Mitglied (Beitritt ab 01.01.2024) 30,00 € / Jahr 
 
Mitglied ermäßigt (Beitritt ab 01.01.2024) 20,00 € / Jahr 
  

 
Sondermitgliedschaft Abteilung Flohmarkt 10,50 € / Jahr 
 
Passives Mitglied (Eintritt vor 01.01.2024) 
Passives Mitglied (Eintritt vor 01.09.2012) 

25,00 € / Jahr  
21,00 € / Jahr 

 
Passives Mitglied ermäßigt (Eintritt vor 01.01.2024) 
Passives Mitglied ermäßigt (Eintritt vor 01.09.2012) 

13,00 € / Jahr  
10,50 € / Jahr 

 
Fördermitglied Ab 31,00 € / Jahr 

 

Es handelt sich um eine Jahresmitgliedschaft für die gesamte Familie. Zur Familie gehören die 
Erwachsenen und Kinder eines gemeinsamen Haushalts. 

Die Mitgliedsbeiträge werden jährlich am 01. März fällig und bei erteilter Einzugsermächtigung 
dem Konto des Mitglieds belastet. Bildungs- und Teilhabegutscheine werden akzeptiert. 

Bei Beitritt zwischen dem 01. Januar und dem 31. Oktober eines Kalenderjahres werden die 
Mitgliedsbeiträge für das laufende Kalenderjahr in voller Höhe fällig und können nicht ermäßigt 
werden. 

Bei Beitritt ab 01. November eines Kalenderjahres werden die Mitgliedsbeiträge am 01. März des 
Folgejahres fällig. 

Kündigung: Die Mitgliedschaft muss schriftlich gekündigt werden. Sie ist spätestens zum 30.11. 
(Eingang) eines Jahres auf den 31.12. eines Jahres möglich. 

 


